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(54) Haushaltsgerät mit einem Türlagerwinkel

(57) Ein Türlagerwinkel für ein schrankartiges Haus-
haltsgerät umfasst einen Trägerarm (1) und einem von
dem Trägerarm (1) in einer ersten Richtung abstehenden
Lagerzapfen (3). Ein Fuß (4) für das Haushaltsgerät er-

streckt sich in Verlängerung des Lagerzapfens (3) in ei-
ner zur ersten Richtung entgegengesetzten zweiten
Richtung von dem Trägerarm (1) aus. Der Lagerzapfen
(3) ist einteilig mit einem auf den Trägerarm (1) aufge-
schobenen Steckschuh (2) ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Türla-
gerwinkel für die drehbare Aufhängung einer Tür eines
schrankartigen Haushaltsgerätes, insbesondere eines
Kühlschranks oder Gefrierschranks.
[0002] Ein derartiger Türlagerwinkel ist aus dem deut-
schen Gebrauchsmuster DE 92 06 086 U1 bekannt.
[0003] Herkömmliche Türlagerwinkel dieser Art um-
fassen einen am Gehäuse des Haushaltsgeräts zu be-
festigenden Trägerarm, der an einem Ende einen im We-
sentlichen vertikal abstehenden Zapfen trägt. Der Zapfen
ist vorgesehen, um in eine Bohrung der Tür eingesteckt
zu werden und so eine vertikale Schwenkachse für die
Tür zu definieren. Im Allgemeinen handelt es sich bei
diesem Zapfen um einen massiven Metallstift, der in eine
Bohrung des ebenfalls metallischen Trägerarms einge-
steckt und in diesem verschweißt oder vernietet ist.
[0004] Die an einem solchen Türlagerwinkel aufge-
hängte Tür kann ein erhebliches Gewicht erreichen,
wenn es sich beispielsweise um eine Kühlschranktür mit
Kühlgutabsteller handelt, die im allgemeinen an der In-
nenseite der Tür befestigt sind, welche mit vergleichs-
weise gewichtigem Kühlgut wie etwa Getränkeflaschen
vollgestellt sind. Die Gehäuse derartiger Kältegeräte nei-
gen mit zunehmendem technischen Fortschritt dazu, im-
mer leichter zu werden, da für die Herstellung der Ge-
häusewände zunehmend schwere Metallbleche durch
leichtgewichtigen Kunststoff ersetzt werden und die Käl-
temaschinen zunehmend kleiner und damit leichter ge-
baut werden können. Wenn das Gehäuse eines solchen
Kältegeräts nur gering beladen ist, die Tür hingegen voll,
so kann diese Entwicklung im Extremfall dazu führen,
dass die Standfestigkeit des Gerätes gefährdet ist und
das Gerät beim Öffnen der Tür dazu neigt, vornüber zu
kippen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Türlagerwinkel für ein schrankartiges Haushaltsge-
rät zu schaffen, der diesem eine verbesserte Standfe-
stigkeit verleiht und eine vereinfachte Anbringung des
Türlagerzapfens ermöglicht.
[0006] Diese Aufgabe wird durch gelöst durch einen
Türlagerwinkel mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw.
des Anspruchs 7.
[0007] Mit diesem Türlagerwinkel ist es möglich, einen
Fuß des Kältegeräts in gleicher Weise wie den Lager-
zapfen der Tür über die Vorderseite des Gerätegehäuses
vorstehend zu platzieren. Diese Maßnahme ist gerade
bei demjenigen Vorderfuß des Gerätes besonders wirk-
sam, in dessen Nähe sich die Türaufhängung befindet,
da beim Öffnen der Tür der Schwerpunkt des Gesamt-
geräts sich nicht nur nach vorn, sondern gleichzeitig auch
zu der Seite der Türaufhängung hin verlagert.
[0008] Der erfindungsgemäße Türlagerwinkel kann
besonders einfach mit einem höhenverstellbaren Fuß
versehen werden, indem der Stiftteil dieses Fußes in ei-
nem Hohlraum des Lagerzapfens untergebracht wird.
Dieses Merkmal befreit von der Notwendigkeit, einen ent-

sprechenden Hohlraum im Gehäuse des Kältegeräts
selbst vorzusehen, wodurch sich die Herstellung des Ge-
häuses vereinfacht. Die Herstellung des Türlagerwinkels
vereinfacht sich auch dadurch, dass der Stiftteil des Fu-
ßes zugleich als Träger für den Lagerzapfen dient. Die
statische Beanspruchbarkeit des Fußes erlaubt es, die
darauf aufgeschobenen Lagerzapfen weniger statisch
anspruchsvoll, z.B. aus Kunststoff, auszubilden.
[0009] Die Höhenverstellbarkeit des Fußes wird in ein-
facher Weise mit Hilfe einer mit dem Lagerzapfen fluch-
tenden Gewindebohrung des Trägerarms und einem Ge-
winde des durch diese Gewindebohrung des Trägerarms
in den Hohlraum des Lagerzapfens eingreifenden Stift-
teils erreicht.
[0010] Um auch bei einer geringen Länge des Gewin-
des eine ausreichende Sicherheit des Fußes gegen Ver-
kanten zu erreichen, ist bevorzugt, dass der Hohlraum
des Lagerzapfens den Stiftabschnitt im Wesentlichen
spielfrei in radialer Richtung aufnimmt. Durch die zumin-
dest im Wesentlichen spielfreie Abstimmung des Stift-
teils auf den Hohlraum des Lagerzapfens ist auch eine
präzise und spielfreie Lagerung der Tür möglich.
[0011] Die Gewindebohrung ist vorzugsweise in einem
vorspringenden Stutzen des Trägerarms gebildet. Dies
ermöglicht die Ausbildung eines Gewindes von für eine
hohe Tragkraft des Fußes ausreichender Länge, auch
wenn das Material des Trägerarms eine dieser Länge
entsprechende Dicke nicht aufweist. Vorzugsweise ist
der vorspringende Stutzen einteilig aus dem Material des
Trägerarms geformt, z.B. in Art eines Gewindedurchzu-
ges ausgebildet.
[0012] Erfindungsgemäß ist ferner bevorzugt, dass
der Lagerzapfen, egal ob hohl und zum Aufnehmen des
Stiftteiles eines Fußes ausgelegt oder nicht, mit dem Trä-
gerarm über einen auf einen Endabschnitt des Trä-
gerarms aufschiebbaren und an diesem verrastbaren
Steckschuh verbunden ist. Dieser Steckschuh, der vor-
zugweise aus einem festen Kunststoffmaterial besteht,
erlaubt gleichzeitig eine optisch ansprechende Verklei-
dung des Endabschnitts des Trägerarms, so dass auf
eine aufwendige Oberflächenbearbeitung, Lackierung
oder dergleichen des Trägerarms verzichtet werden
kann. Wenn der Trägerarm mit dem oben erwähnten
Stutzen versehen ist, kann dieser in zweckmäßiger Wei-
se auch als Rastpunkt für eine Zunge des Steckschuhs
dienen.
[0013] Der Steckschuh und der Lagerzapfen sind vor-
zugsweise einteilig aus Kunststoff gebildet.
[0014] Die Erfindung betrifft ebenfalls ein Haushalts-
gerät, das wenigstens einen Türlagerwinkel wie oben de-
finiert aufweist.
[0015] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beigefügten Fi-
guren. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Türlagerwinkels mit Trägerarm, La-
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gerzapfen und verstellbarem Fuß;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des unteren Be-
reichs eines Kältegerätegehäuses mit daran
montiertem Lagerzapfen;

Fig. 3 den gleichen Türlagerwinkel unter Weglassung
des Lagerzapfens;

Fig. 4 den Türlagerwinkel mit im Schnitt dargestelltem
Lagerzapfen;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht des Türlagerwin-
kels von unten, mit weggelassenem Fuß;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines oberen Tür-
lagerwinkel gemäß der Erfindung.

[0016] Fig. 1 zeigt eine Gesamtansicht eines erfin-
dungsgemäßen unteren Türlagerwinkels. Er ist aufge-
baut aus einem aus kräftigem Stahlblech gebogenen
Trägerarm 1, einem auf ein Ende des Trägerarms auf-
gesteckten Steckschuh 2 aus Kunststoff, von dem verti-
kal nach oben ein Lagerzapfen 3 absteht, der vorgese-
hen ist, um in eine entsprechende Lagerbohrung an der
Unterseite einer Tür einzugreifen. Ein höhenverstellbarer
Fuß 4, von dem in der Fig. nur ein sechseckiger, sich an
der Aufstellebene abstützender Basisabschnitt zu erken-
nen ist, steht von dem Trägerarm 1 nach unten ab.
[0017] Der Trägerarm 1 hat einen in etwa U-förmigen
Querschnitt, wodurch dem Trägerarm 1 durch die zwei
U-Profil-Schenkel 19 eine hohe Biegesteifigkeit verlie-
hen ist.
[0018] Ein dem Steckschuh 2 gegenüberliegender
Endabschnitt des Trägerarms 1 ist zu einer kurzen
schmalen Zunge 6 geformt, die durch eine eingeprägte
Vertiefung 8 ebenfalls hohe Biegesteifigkeit aufweist. Die
Zunge 6 ist vorgesehen zum formschlüssigen Einschie-
ben in eine Öse 20 eines Kältegerätegehäuses.
[0019] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht des un-
teren Bereichs eines Kältegerätegehäuses, die die An-
bringung des Türlagerwinkels an dem Gehäuse veran-
schaulicht. Eine ungefähr mittig am Trägerarm 1 gebil-
dete Bohrung 7 ist vorgesehen, um eine Schraube auf-
zunehmen, mit der der Trägerarm 1 von unten an dem
Gehäuse festgeschraubt wird. Für die feste Montage des
Trägerarms genügt es also, zunächst dessen Zunge 6
in die Öse des Gehäuses einzustecken und ihn dann
durch die Bohrung 7 festzuschrauben.
[0020] Der Lagerzapfen 3 greift in die bereits erwähnte
Lagerbohrung an der schrägen Unterseite einer Tür 21
ein; das abgeflacht ausgebildete Ende des Lagerzapfens
3 trägt das Gewicht der Tür 21.
[0021] Fig. 3 ist eine Ansicht des Türlagerwinkels in
der gleichen Perspektive wie Fig. 1, bei der allerdings
der Steckschuh 2 und der mit ihm verbundene Lagerzap-
fen 3 weggelassen sind, um den Fuß 4 vollständiger zei-
gen zu können. Ein vom Basisabschnitt 5 vertikal nach

oben abstehender Stiftabschnitt 9 ist mit einem Außen-
gewinde versehen, das mit einem Innengewinde einer
Bohrung 10 des Trägerarms 1 in Eingriff ist und über das
das Gewicht des Kühlschranks auf den Fuß 4 übertragen
wird. Durch Drehen des Fußes 4 ist die Höhe des Trä-
gerarms 1 über einer Standfläche einstellbar.
[0022] Fig. 4 ist wiederum eine perspektivische An-
sicht des Türlagerwinkels in der gleichen Perspektive wie
Figs. 1 und 2, bei der allerdings der Steckschuh 2 und
der Lagerzapfen 3 in Längsrichtung des Trägerarms 1
aufgeschnitten dargestellt sind. In dieser Darstellung er-
kennt man, dass der mit dem Steckschuh 2 einteilig aus-
geformte Lagerzapfen 3 einen nach unten offenen Hohl-
raum 12 aufweist, in den der Stiftabschnitt 9 eingreift.
Der Außendurchmesser des Stiftabschnitts 9 entspricht
mit geringer Toleranz dem Innendurchmesser des Hohl-
raums 12. Der Lagerzapfen 3 verhindert so ein ungewoll-
tes Verkanten des Stiftabschnitts 9 und schützt so das
Gewinde des Stiftabschnitts 9 und der Bohrung 10 vor
Beschädigung. Die im Wesentlichen spielfreie Aufbrin-
gung des Lagerzapfens 3 auf den Stiftabschnitt 9 schafft
zugleich auch die Voraussetzung für eine spielfreie La-
gerung der Tür 21 am Lagerzapfen 3.
[0023] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht des
Türlagerwinkels von unten, wobei der Fuß 4 weggelas-
sen ist. Man erkennt, dass die Bohrung 10 des Trä-
gerarms 1 an dessen Unterseite durch einen Stutzen 13
verlängert ist, der durch Aufdornen einer ursprünglich
kleineren Bohrung aus dem Material des Trägerarms 1
geformt ist. Dieser Stutzen 13 hat eine zweifache Funk-
tion. Zum einen erlaubt er, das Innengewinde der Boh-
rung 7 wesentlich länger zu machen, als es der eigent-
lichen Materialstärke des Trägerarms 1 entspricht, so
dass der Fuß 4 ohne Gefahr einer Beschädigung des
Gewindes mit hohem Gewicht belastet werden kann,
zum anderen dient er als Rastanschlag für eine flexible
Zunge 14 des Steckschuhs 2 und hält diesen so am Trä-
gerarm 1 fixiert, auch wenn der Stiftabschnitt 9 des Fußes
nicht in seinen Hohlraum eingreift. Ausgangspunkt der
Zunge 14 ist eine Brücke 15, die zwei Seitenflanken des
Steckschuhs 2 unterhalb des Trägerarms 1 miteinander
verbindet und so die Steifigkeit des Steckschuhs und sei-
ne Belastbarkeit durch auf den Lagerzapfen 3 einwirken-
de Kippmomente erhöht.
[0024] Wie man an Fig. 6 erkennt, ist der Gedanke,
den Lagerzapfen mit Hilfe eines Steckschuhs am Trä-
gerarm zu befestigen, auch auf den oberen Türlagerwin-
kel einer Kältegerätetür übertragbar. Man erkennt hier,
in auseinander gezogener Darstellung, einen Trägerarm
1’ mit einer Steckzunge 16 und einem von der Steckzun-
ge 16 abgewinkelten Basisabschnitt 17, in dem mehrere
Bohrungen zum Verschrauben an einem Kältegerätege-
häuses gebildet sind. Der Steckschuh 2’ hat eine ge-
schlossene Ober- und Unterseite; von der Unterseite
steht der massive Lagerzapfen 3’ ab. Rasthaken 18 an
den Seitenwänden des Steckschuhs 2’ sind vorgesehen,
um in seitliche Einkerbungen 19 der Steckzunge 16 ein-
zugreifen und den Steckschuh so zu verankern.
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Patentansprüche

1. Haushaltsgerät, insbesondere Kühlgerät, mit einem
schrankartigen Gehäuse und einer Tür sowie einem
Türlagerwinkel mit einem Trägerarm (1) und einem
von dem Trägerarm (1) in einer ersten Richtung ab-
stehenden Lagerzapfen (3), der mit einem Hohlraum
versehen ist, in dem der Stiftteil (9) eines höhenver-
stellbaren Fußes (4) untergebracht ist und der mit
einer Gewindebohrung (10) des Trägerarms (1)
fluchtet, in die der mit einem Gewinde versehene
Stiftteil (9) zur Höhenverstellbarkeit des Fußes (4)
eingreift, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
windebohrung (10) in einem vorspringenden Stützen
(13) des Trägerarms (1) eingreift.

2. Haushaltsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vorspringende Stützen (13) ein-
teilig aus dem Material des Trägerarms (1) geformt
ist.

3. Haushaltsgerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der vorspringende Stutzen
(13) in Art eines Gewindedurchzugs ausgebildet ist.

4. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Gewindeboh-
rung (10) des Trägerarms (1) an dessen Unterseite
durch den Stutzen (13) verlängert ist.

5. Haushaltsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stutzen (13)
durch Aufdornen einer ursprünglich kleineren Boh-
rung aus dem Material des Trägerarms geformt ist.

6. Haushaltsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hohlraum des Lagerzapfens (3)
den Stiftteil (9) im Wesentlichen spielfrei in radialer
Richtung aufnimmt.

5 6 



EP 2 211 006 A1

5



EP 2 211 006 A1

6



EP 2 211 006 A1

7



EP 2 211 006 A1

8



EP 2 211 006 A1

9



EP 2 211 006 A1

10



EP 2 211 006 A1

11

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 9206086 U1 [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

